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Hamburg, den 24.09.2021 
 

Bezirksamt Harburg, Harburger Rathausplatz 1, D - 21073 Hamburg 

 

 
1.) über MRL 
über D4 
mit der Bitte um Zustimmung und 
Unterzeichnung an B 
 
2.)über RS1 
über BVG 
an BVM 
 
 
 
 

 

Hamburg im Internet 
http://www.hamburg.de 

Twitter: @BAHarburg 
Facebook: 
www.facebook.de/BezirksamtHarburg 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
S3, S31 

 

Haushaltsplanaufstellung 2023/2024  
Schlüsselvorschläge der BVM für die Rahmenzuweisung Straße sowie 
Anmeldung Bedarfe/Themen zur Fachlichen Vorabstimmung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Das Bezirksamt Harburg, Fachamt Management des öffentlichen Raumes, stimmt dem 
Schlüsselvorschlag der Rahmenzuweisung unter Buchstabe a) zu. 
 
Der Integration weiterer Verantwortlichkeiten in die Rahmenzuweisung wie unter c) beschrie-
ben wird widersprochen. 
 
Die Erstattung von Schadensersatzzahlungen / Billigkeitsleistungen stellt nach § 38 BezVG 
eine Aufgabe ohne Gestaltungsspielraum dar. Für solche Sachverhalte sind entsprechend 
Zweckzuweisungen bei der Fachbehörde zu veranschlagen.  
 
Seitens der BVM wird unter Buchstabe b) die investive Rahmenzuweisung als nicht mehr 
ausreichend angesehen und soll aus diesem Grund erhöht werden. Bei der Verlagerung der 
Fuhrparkinvestitionen verweist die BVM auf diese Erhöhung, welche tatsächlich aber unter 
dem Vorbehalt der Eckwertbeschlüsse des Senates steht. 
Faktisch würde durch diese Aufgabenverlagerung die Erhöhung der investiven Rahmenzu-
weisung in unbekannter Höhe vermindert werden, je nach Ergebnis der Eckwertbeschlüsse 
müsste sogar mit einer tatsächlichen Kürzung der investiven Rahmenzuweisung gerechnet 
werden. Vor diesem Hintergrund wird eine Übernahme in die Rahmenzuweisung seitens der 
Bezirke abgelehnt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sophie Fredenhagen 
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